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Betreff

Marktgemeinde Straßwatchen - VS lrrsdorf
Bauptatzverfahren und Bauverfahren

Datum

27.04.2026

Allgemeine Bekanntmachung

Anberaumunq einer m lichen Verhandlune

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir bearbeiten fotgende Angelegenheiten:

Ansuchen der Marktgemeinde Straßwalchen sowie der Marktgemeinde Straßwalchen lmmo-
bilien KEG

um EI-ilgMlg des mit Bescheid vom 10.10.2017, Zahl30303-251 15039139-2017, erklär-
ten Bauplatzes um Teilflächen der Gst.Nr. 3778, KG 56307 lrrsdorf, und Zusammenlegung
zu einem Gesamtbauplatz;

Ansuchen der Marktgemeinde Straßwalchen
um Erteilung einer baubehördlichen Bewillieune für folgende baulichen Anlagen bzw. Maß-

nahmen:
Errichtung eines Zubaus für die Nachmittagsbetreuung bei der bestehenden VS lrrsdorf am

Standort auf GP 3778, KG 56307 lrrsdorf;

Wir ersuchen Sie, ats Beteiligter zur mündtichen Verhandlung zu kommen.
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Datum:

Ort:

Montag, 18.5,2026, um 13:30 Uhr

an Ort und Stelte.

Sie können setbst kommen oder einen Vertreter entsenden, dieser muss mit der Sachlage ver-
traut, vo[[ handlungsfähig und bevotlmächtigt sein. Von einer Vollmacht können wir absehen,
wenn Sie durch Famitienmitgtieder (Haushaltsangehörige, Angestetlte oder Funktionäre von Or-
ganisationen), die uns bekannt sind, vertreten werden und kein Zweifel an deren Vertretungs-
befugnis besteht. Es steht lhnen frei, gemeinsam mit lhrem Vertreter zu kommen.
Sie können bis zum Vortag der Verhandlung in der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-

Umgebung/Referat Wirtschaft und Umwett in das Einreichprojekt Einsicht nehmen, und zwar
Montag bis Freitag von 08.30-12.00 Uhr sowie in lhrem Gemeindeamt während der für den Par-

teienverkehr vorgesehenen Zeiten.

Rec ndlaoe:

SS 40 bis 42 des Attgemeinen Verwattungsverfahrensgesetzes. Gegen diese Verhandlungsanbe-
raumung ist kein Rechtsmittel zulässig.

Rechtsbetehruns bet nd Parteistel[uns:
Ats Beteitiqter beachten Sie bitte, dass Einwendungen gegen den Gegenstand der Verhandlung,
die nicht spätestens am Tag vor der Verhandtung der Behörde bekanntgegeben oder während
der Verhandtung vorgebracht werden, keine Berücksichtigung mehr finden und Sie lhre Partei-
steltung vertieren.
Wenn Sie jedoch durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis verhindert waren,
rechtzeitig Einwendungen zu erheben und Sie kein Verschutden oder nur ein minderer Grad des

Versehens trifft, können Sie binnen zwei Wochen nach Weefatt des Hindernisses. das Sie an der
Erhebung von Einwendungen gehindert hat, jedoch spätestens bis zum Zeitpunkt der rechtskräf-
tieen Entscheidunq der Sache, bei uns Einwendungen erheben. Diese Einwendungen gelten dann
ats rechtzeitig erhoben. Bitte beachten Sie, dass eine tängere Ortsabwesenheit kein unvorher-
gesehenes oder unabwendbares Ereignis darstettt.

Mit freundlichen Grüßen
Für die Bezirkshauptfrau:

Christopher Auer
Amtssigniert. lnformationen zur Prüfung der elektronischen Signatur oder des elektronischen Siegels finden Sie unter

www, satzbu rg. gv. at/ amtssignatur


